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lEITUnG UnD moDERATIon

prof. Dr. mathias Habersack

Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und 

Unternehmensrecht, 

Ludwig-Maximilians-Universität, 

München

REfEREnTEn

Dr. lutz Angerer, ll.m. 

Rechtsanwalt, Partner, Hogan Lovells 

 International LLP, 

München

Volker Butzke

Rechtsanwalt, Deutsche Bank AG, 

Frankfurt am Main

Dr. Ingo Drescher

Richter am Bundesgerichtshof, II. Zivilsenat, 

Karlsruhe

prof. Dr. Dieter mayer

Notar, München

Dr. Winfried Richardt

Rechtsanwalt, Abteilungsleiter Group 

 Corporate Legal Matters, 

METRO AG, Düsseldorf

prof. Dr. Jochen Vetter

Rechtsanwalt, Partner Hengeler Mueller 

Partnerschaft von Rechtsanwälten,

München

pREIs
899,– € zzgl. gesetzl. MwSt. 

799,– € zzgl. gesetzl. MwSt. (Sonderpreis für Abonnenten der NZG)

669,– € zzgl. gesetzl. MwSt.  (ab dem 3. Teilnehmer aus einer Firma/

Kanzlei)

Im Preis enthalten sind die Tagungsunterlagen, Tagungsgetränke und 

Pausenbewirtung während der gesamten Veranstaltung und ein ge-

meinsames Mittagessen. 

AnmElDUnG / RÜCKTRITT
Anmeldungen sind verbindlich. Im Falle der Überbuchung wird der 

Anmeldende unverzüglich informiert. Bei schriftlichem Rücktritt, der 

uns spätestens am 15. Tag vor dem Tagungstermin erreicht, entfällt 

der Tagungspreis. Wird bis zum 5. Tag vor dem Tagungstermin 

schriftlich der Rücktritt erklärt, reduziert sich der Tagungspreis auf 

50 %, bei noch späterer Absage wird der volle Preis erhoben. 

Sie können Ihre Teilnahmeberechtigung jederzeit auf einen schriftlich 

von Ihnen zu benennenden Ersatzteilnehmer übertragen. 

Bei Absage der Tagung durch den Veranstalter aus organisatorischen 

Gründen oder infolge höherer Gewalt (z.B. Erkrankung des Referen-

ten) wird der Tagungspreis erstattet. Für etwaige sonstige Nachteile 

haftet der Verlag nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Der Ver-

lag C.H. Beck behält sich geringfügige Änderungen im Veranstal-

tungsprogramm vor. 

Unsere vollständigen AGB finden Sie unter www.beck-seminare.de!
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 Ja, ich nehme an der Tagung

Hauptversammlung 2013

 am 19. november 2012 

in münchen teil.

 Ich bin nZG-Abonnent 

( Abo-Nr. ________________ ) und 

erhalte den sonderpreis

THEmEn

  Bericht über die aktienrecht-

liche Rechtsprechung des 

BGH

  Unabhängigkeit und Interes-

senskonflikte von Aufsichts-

ratsmitgliedern und ihre 

Behandlung in der Haupt-

versammlung

  Die Aktienrechtsnovelle 2012 

unter besonderer Berück-

sichtigung der für Haupt-

versammlungen relevanten 

Änderungen

  Überwachungspflichten 

des Aufsichtsrats in 

sonder situationen

  praxisfragen des ver-

schmelzungsrechtlichen 

squeeze-out-Verfahrens

  Der Tag der Hauptver-

sammlung – Versammlung 

und Back office

Hauptversammlung 2013
Ihr Update für die HV-Saison 2013!

19. november 2012
münchen
Courtyard by marriott munich City East

In Zusammen-

arbeit mit der 

Zeitschrift 

nZG
sammlung – Versammlung sammlung – Versammlung 

In Zusammen-

arbeit mit der 

Zeitschrift 

nZG



Hauptversammlung 2013
Ihr Update für die HV-Saison 2013!

10:00 Eröffnung der Tagung
Prof. Dr. Mathias Habersack

10:15 Bericht über die aktienrechtliche Rechtsprechung 
des BGH
Dr. Ingo Drescher
 · Übertragungsbeschluss, Zeitpunkt des Erreichens der 
Kapitalmehrheit, Anfechtungsbefugnis

 · Anfechtung der Entlastung von Vorstand und 
Aufsichtsrat, Beteiligungserwerb

 · Differenzhaftung und Hauptversammlungszuständigkeit
 · Zurechnung von Stimmrechten nach WpHG, 
 Beschlussmängelverfahren und Insolvenz

 · Beschlussaufhebung, Stimmverbot des einzigen 
Gesellschafters

 · Hauptversammlungsbeschluss zur Beteiligungsver-
äußerung an herrschendes Unternehmen

 · Zahlungen an Aufsichtsrat vor Genehmigung; 
Interessenkonflikte im Aufsichtsrat und Entsprechens-
erklärung

 · Haftung von Vorstand und Aufsichtsrat, Entlastung 
bei Rechtsirrtum

Diskussion

11:15 Kaffeepause

11:30 Unabhängigkeit und Interessenskonflikte von 
Aufsichtsratsmitgliedern und ihre Behandlung in 
der Hauptversammlung
Volker Butzke
 · Unabhängigkeit als ein relevantes Element der 
Aufsichtsrats-Qualifikation?

 · Interessenkonflikte – Fallgruppen und angemessene 
Behandlung

 · Interessenkonflikte als Gegenstand des Aufsichtsratsbe-
richts (DCGK-Empfehlung und praktische Anwendung)

 · Bedeutung von Unabhängigkeit und Interessenkon-
flikt bei Entlastungs- und Wahlentscheidungen der 
Hauptversammlung

 · Ausblick

Diskussion

12:30 Die Aktienrechtsnovelle 2012 unter besonderer 
Berücksichtigung der für Hauptversammlungen 
relevanten Änderungen
Dr. Lutz Angerer, LL.M. 
 · Gestaltungsmöglichkeiten bei Wandelanleihen
 · Liberalisierung der Normen zur Vorzugsaktie
 · Relative Befristung der Nichtigkeitsklage
 · Vorbesitzzeit und Haltefrist bei § 122 AktG
 · Einberufungsfrist im Falle eines Anmeldeerfordernisses
 · Berichte zu den Angaben gemäß § 289 Abs. 4 und 5 
sowie § 315 Abs. 4 HGB

 · Behebung von Verweisungsfehlern und sonstige 
Änderungen

Diskussion

ZIEl
In Sachen Hauptversammlung muss man gut informiert sein. 

Denn: Rechtsprechung und Gesetzgebung sind gerade hier 

ständig im Wandel. Damit Sie für die Hauptversammlungs-

saison 2013 bestens vorbereitet sind, erfahren Sie auf unserer 

Tagung alle wichtigen Neuerungen! 

Unsere Experten aus Rechtsprechung, Beratungs- und Unter-

nehmenspraxis berichten u. a. darüber, welche wichtigen 

 Änderungen die Aktienrechtsnovelle 2012 bei Hauptversamm-

lungen hervorruft, wie sich das verschmelzungsrechtliche 

Squeeze-out-Verfahren auf die Praxis auswirkt und welche 

Über wachungspflichten den Aufsichtsrat in Sondersituationen 

(z. B. Übernahmen) treffen. 

Zudem erfahren Sie aus allererster Hand die neueste BGH-

Rechtsprechung zum Aktienrecht.

Selbstverständlich haben auch Sie die Möglichkeit sich zu Wort 

zu melden! Diskutieren Sie mit unseren erfahrenen Referenten 

und nutzen Sie den Erfahrungsaustausch, um wichtige neue 

Kontakte zu knüpfen.

TEIlnEHmER
Vorstände und Aufsichtsräte, Assistenten des Vorstands sowie 

Leiter und Mitarbeiter der Gremienbüros, Leiter und Mitarbeiter 

der Abteilungen Recht, Corporate Finance, Investor  Relations, PR

ZEITplAn
10:00 Eröffnung der Tagung

11:15 Kaffeepause

13:30 Mittagessen und Pause

16:30 Kaffeepause

18:00 Veranstaltungsende

TAGUnGspRoGRAmm

13:30 mittagspause mit gemeinsamen mittagessen

14:30 Überwachungspflichten des Aufsichtsrats in 
sondersituationen (Compliance, m&A, 
 Übernahmen)
Prof. Dr. Jochen Vetter
 · Überwachungspflicht und Überwachungsmittel des 
Aufsichtsrats

 · Persönliche Haftung der Aufsichtsratsmitglieder
 · Verantwortung des Aufsichtsrats für eine konzern-
weite Compliance-Organisation 

 · Prüfungspflichten bei M&A-Transaktionen
 · Verhaltenspflichten bei öffentlichen Übernahmen
 · Pflicht zur Verfolgung von Schadensersatzansprüchen

Diskussion

15:30 praxisfragen des verschmelzungsrechtlichen 
squeeze–out–Verfahrens
Prof. Dr. Dieter Mayer
 · Die einzelnen Squeeze–out-Verfahren
 · Verfahrensablauf beim verschmelzungsrechtlichen 
Squeere-out

 · Einzelheiten zum Inhalt des Verschmelzungsvertrages
 · Einzelheiten zum Übertragungsbeschluss
 · Zustimmungsbeschlüsse der beteiligenden Rechts-
träger

 · Verschmelzungsbericht und Verschmelzungsprüfung

Diskussion

16:30 Kaffeepause

16:45 Der Tag der Hauptversammlung – Versammlung 
und Back office
Dr. Winfried Richardt
 · Ablauforganisation
 · Präsenzerfassung und Front Office
 · Back Office-Organisation
 · Versammlungsleitung
 · Zeitmanagement
 · Q&A/Auskunftsrecht

Diskussion

17:45 Verabschiedung der Teilnehmer
 Prof. Dr. Mathias Habersack

TAGUnGslEITER

REfEREnTEn

prof. Dr. mathias Habersack ist Inhaber des Lehrstuhls für 
Bürgerliches Recht und Unternehmensrecht an der Ludwig-Ma-
ximilians-Universität München. Er ist durch eine Vielzahl an Ver-
öffentlichungen zum Gesellschafts-, Bank- und Kapitalmarkt-
recht hervorgetreten; unter anderem ist er Mitherausgeber und 
Mitautor des Münchener Kommentars zum AktG, des Großkom-
mentars zur GmbH und des Staub‘schen Kommentars zum HGB 
sowie Mitglied des Herausgeberrats der NZG.

Dr. lutz Angerer ist bei Hogan Lovells als Partner in den Be-
reichen Gesellschaftsrecht, ECM, M&A und Umwandlungsrecht 
tätig, Leiter der Praxisgruppe Corporate/M&A in München sowie 
Co-Head des Global Life Sciences Transactions Teams von Hogan 
 Lovells. Er hat sich auf die Beratung börsennotierter Unternehmen 
spezialisiert. Er publiziert regelmäßig. Unter anderem ist er Mit-
autor des ersten Kommentars zum Wertpapiererwerbs- und Über-
nahmegesetz Geibel/Süßmann (2008 in zweiter Auflage bei Beck 
erschienenen).

Volker Butzke trat im Jahr 1987 in die Rechtsabteilung der 
Deutsche Bank AG ein, der er bis heute als Syndikus angehört. Der 
Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt im Gesellschaftsrecht, insbe-
sondere in der Beratung von M&A-Transaktionen, der Vorberei-
tung und Durchführung der Hauptversammlungen der Bank und 
der Begleitung von Strukturmaßnahmen. Der Hauptversammlung 
gilt seit vielen Jahren auch ein wesentlicher Teil seiner literari-
schen Tätigkeit, u. a. als Autor eines Ratgebers für die Praxis.

Dr. Ingo Drescher ist Mitglied des für das gesamte Gesell-
schaftsrecht zuständigen II. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs 
und dort mit aktienrechtlichen Entscheidungen befasst. Er kom-
mentiert u. a. die §§ 241 bis 277 AktG in Henssler/Strohn, Gesell-
schaftsrecht, und die §§ 1 bis 17 SpruchG in Spindler/Stilz, AktG.

prof. Dr. Dieter mayer ist Notar in München und Honorarpro-
fessor and der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er ist 
Mitherausgeber des Kommentars zum Umwandlungsrecht und 
Umwandlungssteuerrecht Weidemann/Mayer.

Dr. Winfried Richardt leitet die Abteilung Group Corporate 
Legal Matters innerhalb des Bereichs Recht & Compliance der 
METRO AG. Tätigkeitsschwerpunkte sind das Gesellschafts- und 
Kapitalmarktrecht, die Beratung der Organe in gesellschafts- und 
kapitalmarktrechtlichen Fragestellungen sowie die Beteiligungs-
strukturierung. Zu seinen Aufgaben gehört auch die Organisation 
der Hauptversammlung der METRO AG als DAX-Unternehmen. 
Vor seiner Tätigkeit bei der METRO AG, die er 2002 aufgenommen 
hat, war Herr Dr. Richardt als Justitiar bei der RWE AG beschäftigt.

prof. Dr. Jochen Vetter ist Partner bei Hengeler Mueller und 
schwerpunktmäßig in den Bereichen Gesellschaftsrecht, M&A 
und Compliance tätig. Er hat Rechtswissenschaften und Wirt-
schaftswissenschaften studiert und ist Autor einer Vielzahl von 
Beiträgen zu gesellschafts- und übernahmerechtlichen Themen. 
Zudem ist er Honorarprofessor an der Universität zu Köln. Ne-
ben der Betreuung von Hauptversammlungen bildet die Bera-
tung von Vorständen und Aufsichtsräten in Sondersituationen 
einen Schwerpunkt seiner Arbeit


